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Der Rechtsweg in Zolltariffragen
von H. Härtung in Hannov. Münden.

Vom Abgeordneten Broemel und Genossen ist beim Reichs­
tage der Antrag eingebracht worden, den Rechtsweg in Zoll­
sachen zuzulassen. Nr. 1 und 4 des Antrags lauten:

1. „Wer zur Entrichtung eines Eingangszolls nicht oder 
nicht im geforderten Umfange verpflichtet zu sein meint, 
ist befugt, dies gerichtlich geltend zu machen.

4. Die entgegenstehende Bestimmung im § 12 des Ver­
einszollgesetzes wird aufgehoben."

Dieser Antrag will die Auslegung des Zolltarifs den Ge­
richten überwiesen wissen und eine Abänderung der bezüg­
lichen gesetzlichen Vorschriften herbeiführen. Denn § 12 des 
Vereinszollgesetzes besagt, daß zur richtigen Anwendung des 
Vereinszolltarifs das amtliche Waarenverzeichniß zu dienen 
habe, welches die einzelnen Waarenartikel nach ihren im Han­
del und sonst üblichen Benennungen in alphabetischer Ord­
nung aufzählt und die auf jeden derselben anzuwendende 
Tarifnummer bezeichnet. Beschwerden über die Anwendung 
des Tarifs im einzelnen Falle werden nach der nämlichen 
Bestimmung im Verwaltungswege entschieden. Der obige 
Antrag, wenn derselbe zum Beschluß im Reichs­
tage erhoben werden sollte, würde die ganze 
bisherige Praxis in der Zollabfertigung voll­
ständig auf den Kops stellen. Die Zollrevisionsbe­
amten, welche bisher das amtliche Waarenverzeichniß mühe­
voll studirten und nach einer jahrelangen Praxis zu einer 
Routine im Absertigungsverfahren nach den Intentionen der 
obersten Verwaltungsbehörden unter Zugrundelegung von 
Entscheidungen der Königlichen technischen Deputation für 
Gewerbe gelangt sind, würden für die Folge nicht mehr von 
diesen, sondern von den divergirmden Entscheidungen der

Gerichte ihre Jnstruetion über die Klassificirung und Subsu- 
mirung der Waaren erhalten. Diese Gerichte würden aber 
das amtliche Waarenverzeichniß, da dasselbe im Verwaltungs­
wege vom Bundesrathe erlassen ist, wahrscheinlich ignoriren 
und lediglich nach dem gesetzlichen Zolltarif urtheilen. Der 
Zolltarif ist aber so dehnbar, daß es unmöglich wäre, eine 
übereinstimmende Auslegung desselben bei der Mannig­
faltigkeit der vorkommenden Waaren herbeizuführen, ja 
man würde sogar in den einfacheren Dingen Controversen 
schaffen z. B. bei der Entscheidung, was unter groben und 
was unter feinen Eisen Waaren, was unter groben und was 
unter feinen Leder-, Kupfer- und Messing-, Zinn-, Zink- und 
dergleichen Waaren zu verstehen ist und worin bei diesen 
einander ähnlichen Waaren das Kriterium liegt, welches die 
einen Zu groben, die andern aber zu feinen Waaren macht. 
Dies würde nicht nur in der zollamtlichen Praxis eine voll­
ständige Umwälzung zur Folge haben und die allergrößten 
Schwierigkeiten in der Auslegung des Zolltarifs, ja sogar 
fortwährende Conflikte zwischen den Verwaltungsbehörden 
und Gerichten veranlassen, sondern auch eine Unsicherheit in 
dem Kalkül der Geschäftswelt herbeiführen, welche zu den 
allergrößten Unzuträglichkeiten Veranlassung geben müßte. 
Sollten aber wirklich die Gerichte das amtliche Waarenver­
zeichniß zum Zolltarif anerkennen und danach den Zolltarif 
auslegen wollen, so kann man behaupten, daß trotz der 
Leichtigkeit der Juristen, sich in die heterogensten und schwie­
rigsten Fälle leicht hineinzufinden, in dieser Zollkunde — 
wenn ich sie so nennen darf — ihrer Gelehrsamkeit und ihrer 
Geschmeidigkeit in der Aneignung von Kenntnissen doch eine 
Schranke gezogen ist, denn hier kann nicht der Verstand und 
die Auffassungsgabe allein den Ausschlag geben, sondern es 
gehört dazu vor allen Dingen eine praktische Diensterfahrung. 
Diese Erfahrung setzt zunächst eine umfassende Waarenkennt-


